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nachhaltIges 
WIrtschaften 
rechnet sIch
gastbeItrag von Prof. 

Dr. lutZ mIchael büchner

der in Europa entstande-
ne Ansatz von Corporate 

Social Responsibility (CSR), 
verstanden als „die freiwilli-
gen Beiträge von Unterneh-
men, die darauf ausgerichtet 
sind, neben der wirtschaftli-
chen Verantwortung gesell-
schaftliche und ökologische 
und soziale Belange zu be-
rücksichtigen und zu erfül-
len“, wird überlagert von dem 
Erfordernis nachhaltiger Un-
ternehmensführung. Zu ihr 
sollte sich jeder Unternehmer 
verpflichtet fühlen. Damit ist 
„eine Unternehmenspolitik, 
die betriebswirtschaftlichen 
Erfolg, Auswirkungen auf die 
Umwelt sowie die Beziehun-

gen des Un-
ter-

nehmens zu seinem ge- 
sellschaftlichen Umfeld in ein 
langfristig tragfähiges Gleich-
gewicht stellt. Betriebliche 
Umwelt- und Sozialpolitik 
sind. Sie ist nicht Selbstzweck, 
sondern fördert den Unterneh-
menszweck“ (Wuppertal Insti-
tut für Klima, Umwelt, Ener-
gie). Das setzt ein bestimmtes 
Wertebewusstsein des Unter-
nehmers selbst voraus, dass 
es gilt im Unternehmen „zu 
leben“. Dieser gilt gleicher-
maßen für Großunternehmen 
als auch für mittelständische 
und Kleinstuntenehmen, die 
immerhin 99 % der deutschen 
Unternehmenslandschaft aus-
machen.

Unter so verstandener nach-
haltiger, verantwortungsvoller 

Unternehmensführung fallen 
vor allem faire Geschäftsprak-
tiken, mitarbeiterorientierte 
Personalpolitik, sparsamer 
Einsatz von natürlichen Res-
sourcen, Schutz von Klima 
und Umwelt, gesellschaftli-
ches Engagement sowie Über-
nahme von Verantwortung 
über die gesamte Lieferkette 
hinweg.

Das ist nur im Dialog mit den 
sogenannten Anspruchsgrup-
pen (Stakeholdern), also z. B. 
den Beschäftigten, Lieferan-
ten, Kunden, Banken, anderen 
Interessengruppen, der Um-
welt als Stakeholder, der öf-
fentlichen Hand und anderen, 
möglich. 

Durch bloße Einzelmaßnah-
men eines Unternehmens 

übernimmt es nicht 
„gesell-

schaftliche Ver-
antwortung“ bzw. 
wird nicht „nachhaltig 
geführt“, obwohl sie seine Re-
putation in der Öffentlichkeit 
verbessern können. Nachhal-
tig handelt ein Unternehmen 
dann, wenn es über eine nach-
haltige Unternehmensstrate-
gie verfügt, eine darauf auf-
bauende Unternehmenskultur 
und Personalpolitik lebt, sich 
in Sachen Arbeitssicherheit 
und Umwelt vorbildlich ver-
hält und den Einkauf und die 
Logistik nachhaltig gestaltet. 
Es handelt sich also um ein 
ganzheitliches Management-
konzept. Dabei gilt es die Mit-
arbeiter mitzunehmen!

CSR ist keine Marketing-
veranstaltung. Das aktuelle 
Beispiel VW zeigt, dass die 
behauptete nachhaltige Un-
ternehmensführung an „green 
washing“ erinnert, d. h. ein 
Unternehmen stellt sich als 

nachhaltig handelnd dar. 
In Wahrheit werden 

sogar elementa-
re bestehen-

de Regeln 
verletzt. 

In 
die-

sem Zusam-
menhang gilt das „best 
practice“ Prinzip, d. h., den 
Grundsätzen von CSR ein Un-
ternehmen, das über die ge-
setzlichen Anforderungen hi-
naus handelt. Wie sagte schon 
Warren Buffet: „Es dauert 
zehn Sekunden, um das positi-
ve Image eines Unternehmens 
zu zerstören, aber zehn Jahre, 
um es wiederherzustellen“.

Zu beobachten ist, dass Un-
ternehmen aller Branchen be-
müht sind, sich grün, sozial 
oder fair darzustellen. Dies 
liegt daran, dass bei Kunden/
Verbrauchern ein Bewusst-
seinswandel zu beobachten 
ist. Mangels gesetzlicher Re-
gelungen, die Unternehmen zu 
Wahrnehmung gesellschaftli-
cher Verantwortung bzw. zur 
nachhaltigen Unter-
nehmensführung 
verpflichten, 
bleibt 
nur 
ein 

Regulativ: 
der Markt, also der Wettbe-
werb. Verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln 
ist flächendeckend nur mittel- 
bis langfristig zu erreichen. 
Aber der Anfang ist immerhin 
gemacht. 

Eine Frage zum Schluss an 
den geneigten europäischen 
Leser: Handelt das amerika-
nische Pharmaunternehmen 
Pfizer „gesellschaftlich ver-
antwortlich“, wenn es sich 
entschließt, nach vielen Jahren 
die Verwendung seiner Mit-
tel bei Hinrichtungen in 
den USA zu blockieren? 
(Darmstädter Echo 
17. 5. 2016, Seite 3).
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